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M AR K T  A LT U S R I E D

Öffentliche Einladung 
zu den Bürgerversammlungen 2024

Zu den Bürgerversammlungen

in Altusried am Dienstag, 9. Juli,
20.00 Uhr, im »Rössle«-Saal

in Muthmannshofen am Donnerstag, 11. Juli,
20.00 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus
in Frauenzell am Montag, 15. Juli,

20.00 Uhr, im Festsaal
in Kimratshofen am Dienstag, 16. Juli,

20.00 Uhr, im Saal des Gasthofes »Alte Post« 
in Krugzell am Mittwoch, 17. Juli,

20.00 Uhr, im Saal des Gasthofes »Zum Hirsch«

lade ich alle Bürgerinnen und Bürger recht herzlich ein. 
Nach dem Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters 

besteht Gelegenheit zur Fragestellung und Diskussion.

MARKT ALTUSRIED  ·  Max Boneberger, 1. Bürgermeister

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN:

Es geht in den Urlaub – sind meine Pässe noch gültig?
Prüfen Sie bitte rechtzeitig, ob Ihre Dokumente noch gültig sind. 
Wenn diese abgelaufen sind, werden neue benötigt. Eine Ver-
längerung von Personalausweisen und Reisepässen ist nicht 
möglich. Auch Kinder, unabhängig vom Alter, müssen sich mit 
einem eigenen Dokument im Ausland ausweisen können. Der 
Antrag kann nur persönlich mit einem Erziehungsberechtigten 
gestellt werden. Zur Antragstellung bringen Sie bitte immer ein 
aktuelles biometrisches Passbild mit. Zudem benötigt man die 
unterschriebene Zustimmungserklärung, die Sie auf unserer 
Seite www.altusried.de finden. Ferner ist eine Geburts- oder 
Heiratsurkunde (bei erstmaliger Beantragung in Altusried) er-
forderlich. Personalausweise und Reisepässe werden von der 
Bundesdruckerei produziert und brauchen daher eine Bear-
beitungsdauer bei Personalausweisen von ca. zwei bis drei  
Wochen und bei Reisepässen ca. sechs bis acht Wochen.
Zu berücksichtigen ist, dass Reisedokumente zum Zeitpunkt 
der Einreise in vielen Ländern noch mind. sechs Monate gültig 
sein müssen. Aktuelle Auskünfte zu den Einreisebestimmungen 
erhalten Sie bei den jeweiligen Auslandsvertretungen der  
Länder oder auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes: 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/
reise-und-sicherheitshinweise
Nähere Informationen zur Beantragung erfahren Sie im Ein-
wohnermeldeamt oder telefonisch unter 08373/299-27.

Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben; 
Flurneuordnung Legau; Markt Legau, Landkreis Unterallgäu
Wahl der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder und ihrer Stell-
vertreter (§ 21 Abs. 3 des Flurbereinigungsgesetzes FlurbG,  
Art. 4 Abs. 3 Satz 1 und 2 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes zur Aus-
führung des Flurbereinigungsgesetzes AGFlurbG)

Bekanntmachung und Ladung: Die Eigentümer der zum Ver-
fahrensgebiet Legau gehörenden Grundstücke und die ihnen 
gleichstehenden Erbbauberechtigten werden hiermit zur Teil-
nehmerversammlung geladen. Diese findet unter der Leitung 
des Amtes für Ländliche Entwicklung Schwaben statt am: 
Donnerstag, 25. Juli, um 20.00 Uhr im Gasthaus 
»Zum Stiefel« (Anbau), Bettrichs 154, 87764 Legau.
Tagesordnung: 1. Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes 
der Teilnehmergemeinschaft und des Wahlverfahrens; 2. Wahl 
ehrenamtlicher Vorstandsmitglieder und ihrer Stellvertreter;  
3. Erläuterungen zur Wertermittlung; 4. Informationen zum 
Stand des Verfahrens; 5. Allgemeine Aussprache.
Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft. 
Er soll das volle Vertrauen der Teilnehmer am Verfahren besit-
zen. Wünschenswert ist deshalb, dass sich möglichst viele Teil-
nehmer an der Wahl des Vorstandes beteiligen. Das Amt für 
Ländliche Entwicklung Schwaben hat die Zahl der zu wählen-
den Mitglieder des Vorstandes und deren Stellvertreter auf je 
vier festgesetzt. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer oder Be-
vollmächtigte kann somit als Mitglied und Stellvertreter insge-
samt acht Personen wählen. Sie werden auf die Dauer von 
sechs Jahren gewählt; eine Wiederwahl ist zulässig. Wahlbe-
rechtigt sind nur Teilnehmer. Die Teilnehmer sind die Eigen- 
tümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke. 
Erbbauberechtigte stehen den Eigentümern gleich (§ 10 Nr. 1 
FlurbG). Jeder Teilnehmer hat eine Stimme. Gemeinschaftliche 
Eigentümer gelten als ein Teilnehmer. Gemeinschaftliche Ei-
gentümer sind nur stimmberechtigt, wenn von allen abwesen-
den Miteigentümern eine schriftliche Vollmacht vorliegt. Wenn 
Ehepartner gemeinschaftliches Eigentum haben, brauchen die-
se ebenfalls eine schriftliche Vollmacht des abwesenden Ehe-
partners. Einigen sich gemeinschaftliche Eigentümer nicht über 
die Stimmabgabe, so müssen sie von der Wahl ausgeschlossen 
werden. Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig.  
Bevollmächtigte haben in der Versammlung eine schriftliche 
Vollmacht vorzulegen. Zu beachten ist jedoch, dass nach § 21 
Abs. 3 FlurbG im Wahltermin jeder Teilnehmer oder Bevoll-
mächtigte nur eine Stimme hat, auch wenn er mehrere Teilneh-
mer vertritt. Teilnehmer, die nicht selbst in der Wahlversamm-
lung anwesend sein können, werden daher zweckmäßig eine 
Person bevollmächtigen, die nicht selbst als Teilnehmer stimm-
berechtigt ist.
Die zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellver-
treter werden von den im Wahltermin anwesenden Teilnehmern 
oder Bevollmächtigten gewählt. Gewählt sind diejenigen, die 
die meisten Stimmen erhalten.

Krumbach (Schwaben), 5. Juni 2024 
gez. Josef Rampp, Technischer Amtsrat



Seniorenarbeit –  
Bedarfsabfrage läuft aus, Veranstaltungen im Poststüble
Hiermit erfolgt ein letzter Aufruf zur Mitwirkung an der Be-
darfsabfrage für die Gründung einer organisierten Nachbar-
schaftshilfe. Die Befragung hat zum einen das Ziel, einen Über-
blick über den vorhandenen Unterstützungsbedarf im Alter zu 
erhalten, zum anderen möglichst viele Personen zur Mithilfe  
bei der Nachbarschaftshilfe zu gewinnen. In allen Ortsteilen lie-
gen die Fragebögen unter anderem in den Arztpraxen, den 
Dorfläden, beim Bäcker, etc aus. Auch auf der Homepage unter 
www.altusried.de/gemeinde/aktuelles kann der Fragebogen 
heruntergeladen werden. Für die Rückgabe der ausgefüllten 
Fragebögen finden sich in allen Ortsteilen gekennzeichnete  
Behälter: Altusried im Rathaus | Frauenzell im Dorfladen |  
Kimratshofen in der Bäckerei Sonntag | Krugzell im Dorfladen | 
Muthmannshofen im Dorfgemeinschaftshaus.
Frau Konrad bedankt sich im Voraus für die zahlreiche Mit- 
wirkung an der Befragung.
Veranstaltungen: Das »Poststüble« in der Postresidenz ist als 
ein »Raum der Begegnung« vorgesehen. Verschiedene Ver- 
anstaltungen sollen diese Begegnung zwischen Gästen und 
Bewohnern, den Angehörigen sowie den Bürgerinnen und  
Bürgern der Marktgemeinde Altusried nun ermöglichen. Für  
den Juli ist Folgendes geplant:
– Montag, 15. und 29. Juli, von 15.00 bis 16.00 Uhr: 
 Musik mit Akkordeon (14-tägig)
– Montag, 22. Juli, von 10.15 bis 11.15 Uhr: 
 Singen und Gedichte von Grundschulkindern
– Dienstags, von 15.00 bis 16.00 Uhr: 
 Spielenachmittag (wöchentlich)
- Mittwochs, 10.00 bis 11.00 Uhr: Kurs Sturzprävention (8-mal), 
 Info und Anmeldung bei Sabine Mikschl, Tel. 0157/54350077,
 Kosten: 80,– Euro
– Mittwoch, ab 3. Juli, von 15.00 bis 15.45 Uhr: Sanftes Yoga 
 für alle (4-mal), Info bei Susanne, Telefon 0173 / 9267260 
 Kosten: ca. 5,– bis 10,– Euro/Stunde
– Donnerstag, 11. und 25. Juli, von 10.30 bis 11.15 Uhr:
 Gottesdienst (14-tägig)
– Freitags, von 10.15 bis 11.00 Uhr: 
 Kurs »Gesund und Fit« des TSV Altusried 

Betreuung von Asylbewerbern. Der Markt Altusried bedankt 
sich an dieser Stelle zunächst herzlich bei Herrn Klaus Bok, der 
sich in den vergangenen acht Jahren in höchst engagierter und 
beispielgebender Weise um sämtliche Belange im Zusammen-
hang mit der Unterkunft, Betreuung und Integration von Asyl-
bewerbern in Altusried gekümmert hat. Dieser außergewöhn-
lichen Leistung zum Gelingen einer bestmöglichen Eingliederung 
der Flüchtlinge gebührt unser höchster Respekt.
Nachdem Herr Bok diese wichtige Aufgabe nun aufgrund eines 
Wohnortwechsels leider nicht mehr weiter wahrnehmen kann, 
sind wir dringend auf der Suche nach einer geeigneten Nach-
folgelösung. Die Tätigkeit ist im Rahmen eines geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnisses vorgesehen und wird nach Kräf-
ten auch durch die Mitarbeiterinnen im Einwohnermeldeamt 
des Marktes Altusried unterstützt.
Bei Interesse sowie auch für nähere Auskünfte bitten wir Sie  
um Ihre baldmögliche Kontaktaufnahme mit dem Personalamt 
des Marktes Altusried, Rathausplatz 1, 87452 Altusried, 
Telefon 08373/29912 oder per E-Mail rw@altusried.de.

Termine für die 14-tägige Müllabfuhr in Altusried,
Frauenzell, Kimratshofen, Krugzell und Muthmannshofen
Restmülltonne: Am Donnerstag, 4. Juli, in Altusried, Frauen-
zell, Kimratshofen, Krugzell und Muthmannshofen.
Biotonne: Am Dienstag, 2. Juli, in Walkenberg. 
Am Donnerstag, 4. Juli, in Altusried, Frauenzell, Kimratshofen,
Krugzell und Muthmannshofen.
Papiertonne: Am Mittwoch, 3. Juli, Altusried-Ort und 
Außenbereich Altusried-Nord. 
Am Donnerstag, 4. Juli, restlicher Außenbereich Altusried 
sowie Frauenzell, Kimratshofen und Muthmannshofen. 
Am Freitag, 5. Juli, in Krugzell und Depsried.
Abfuhrtermine können auch im Internet www.zak-kempten.de 
Aktuelles, Termine, Abfuhrpläne abgerufen werden.

Volkstriathlon in Kimratshofen
Am Samstag, 29. Juni, veranstaltet der TSV Kimratshofen 1920 
e.V. erstmalig einen Volkstriathlon in und um Kimratshofen. Bei 
den Teildisziplinen Radfahren und Laufen kann es daher in der 
Zeit von ca. 9.00 bis 13.00 Uhr zu Beeinträchtigungen des  
Straßenverkehrs im Gemeindegebiet kommen. Hiervon sind  
folgende Weiler/Ortschaften betroffen: Steig, Binzen, Otten-
stall, Neumühle, Heckelsmühle, Ursulers, Walzlings, Kimrats-
hofen. Die Gemeinde Altusried unterstützt dieses Vorhaben.  
Wir bitten um Verständnis und Beachtung für diese Ein- 
schränkungen!

Gesprächstermine mit dem 1. Bürgermeister. Termine mit 
dem Bürgermeister können jederzeit zu den üblichen Dienst-
zeiten im Vorzimmer unter Tel. 08373/299-0 vereinbart werden.




